
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Westfälischen Kunststoff Technik GmbH in Sprockhövel

§ 1 Allgemeines 

Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns 
und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niederzulegen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber 
einer natürlichen oder juristischen Person oder gegenüber einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer). Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
Einkaufsbedingungen eines Bestellers werden durch unsere AGB ausgeschlossen. 
 

§ 2 Angebot 

Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten - auch auszugsweise - nicht 
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die 
als "vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Maße in Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sind nur dann verbindlich, wenn diese von uns 
schriftlich bestätigt sind) 
 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab 
Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, wobei der Tag der Rechnungsstellung 
maßgeblich ist. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei 
Zielüberschreitung kommt der Besteller ohne Mahnung in Zahlungsverzug. Bei 
Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu fordern, wobei der Nachweis eines 
höheren Verzugsschadens jederzeit möglich ist Mängelrügen schieben die Verpflichtung 
zur Zahlung nicht auf. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur dann befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Gehen nach 
Geschäftsabschluss Auskünfte über eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage 
des Bestellers ein, die eine Kreditgewährung nicht mehr rechtfertigen, sind wir berechtigt, 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger und/oder noch nicht fälliger 
Ansprüche aus den von uns noch nicht erfüllten Verträgen zu beanspruchen, auch wenn 
bereits Zahlung mit Wechsel erfolgt ist. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht 
fristgemäß nach, so können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz geltend 
machen. Lieferungsverpflichtungen können bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
verweigert werden. Eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen 
des Bestellers ist insbesondere anzunehmen bei Hingabe ungedeckter Schecks, bei 
Wechselprotesten, bei fruchtlosen Pfändungen, bei einer Zwangsverwaltung, bei einer 
Zwangseinstellung, bei Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens. Wir sind nicht 
verpflichtet, Wechsel anzunehmen. Für den Fall der Annahme gehen alle Spesen zu 
Lasten des Bestellers. Die Zahlung gilt erst mit der Einlösung des Wechsels als geleistet. 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen vor. Für den Fall der Weiterveräußerung werden uns in Höhe aller unserer 
bestehenden Forderungen die Rechte, die dem Kunden durch die Weiterveräußerung 
entstehen abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an und sind behalten uns vor, die 
Forderung selbst einzuziehen. 
 

§ 4 Lieferzeit 

Die von uns angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf das Versanddatum der Ware. Sie 
gelten als eingehalten, wenn die Ware zu diesem Zeitpunkt das Werk verlässt oder die 
Lieferbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wird. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller 
für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der Anzahlung und der 
rechtzeitigen Materialbestellungen, soweit diese vereinbart wurden. Die vereinbarte 
Lieferfrist gilt stets nach Klärung sämtlicher technischer und kaufmännischer Einzelheiten. 
Insoweit handelt es sich grundsätzlich um unverbindliche Lieferfristen. Um verbindliche 
Liefertermine handelt es sich ausschließlich dann, wenn der Liefertermin schriftlich 
gegenüber dem Besteller als verbindlich bestätigt worden ist. Ist für die Herstellung des 
Werkes oder für die Durchführung der Lieferung eine Handlung des Bestellers erforderlich, 
so beginnt die Lieferfrist erst mit der vollständigen Ausführung dieser Handlung durch den 
Besteller. Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten 
Menge sind zulässig. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Bei überschreiten der 
Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die drei Wochen 
nicht unterschreiten darf. Wird die Lieferfrist einschließlich der angemessenen Nachfrist 
nicht eingehalten, haften wir ausschließlich für den Rechnungswert der Warenmenge, die 
nicht fristgerecht geliefert wurde, maximal in Höhe des negativen Interesses. Höhere 
Gewalt, Betriebsstörungen auch durch Streik o.ä. und ähnliche unvorhersehbare und von 
uns nicht zu vertretene Umstände entbinden uns von der Einhaltung der Lieferfristen für 
die Dauer der Betriebsstörung. Wir werdenden Besteller von derartigen Vorkommnissen in 
Kenntnis setzen. In diesen Fällen ist der Besteller insbesondere nicht berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz geltend zu machen. Wird uns die 
Lieferung aufgrund solcher Ereignisse auf Dauer unmöglich, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall scheiden Schadensersatzansprüche des Bestellers 
aus. 
 

§ 5 Gefahrenübergang 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" 
vereinbart. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 

§ 6 Mängelrüge / Gewährleistung 

Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu 
überprüfen. Offensichtliche Mängel sind uns sofort, mindestens aber innerhalb einer 
Woche nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen, und zwar mit detaillierten Angaben 
über Art und Ausmaß der Mängel. Maßgebend für die Einhaltung der Rügefrist ist das 
Eingangsdatum bei uns. Werden offensichtliche Mängel nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 

formgerecht gerügt, so entfällt diesbezüglich die Gewährleistung. Sonstige Mängel sind 
uns innerhalb einer Woche seit Kenntnisnahme anzuzeigen, und zwar ebenfalls schriftlich 
und mit detaillierten Angaben über Art und Ausmaß der Mängel. Maßgebend für die 
Einhaltung der Rügefrist ist das Eingangsdatum bei uns. Geringfügige Fehler, die weder 
den Wert noch die Tauglichkeit oder die Verwendbarkeit der Ware wesentlich 
beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Als Beschaffenheit der 
Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen oder unsere Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße 
Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Bei einem Mangel der gelieferten Ware sind wir 
berechtigt, Nacherfüllung nach unserer Wahl vorzunehmen, d.h. Mängelbeseitigung oder 
Vornahme einer Neulieferung. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden 
durch uns getragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind 
wir zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Auch in diesem Fall entscheiden wir 
zwischen Neulieferung oder Mängelbeseitigung. Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, 
kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Wählt der 
Besteller wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des 
Mangels zu. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so 
beschränkt sich der Schadensersatz auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der 
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Unternehmer ein Jahr, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Ist uns Arglist vorwerfbar, gelten die gesetzlichen Fristen. 
 

§ 7 Haftung 

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich 
unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, 
unmittelbaren Durchschnittschaden. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 
Vertragspflichten haften wir nicht. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftung 
oder aus Garantien. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Bestellers. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Der Haftungsausschluss oder die Haftungsbeschränkung gilt ferner 
nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies 
ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich 
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Der Besteller ist verpflichtet, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Bei Pfändungen oder sonstigen 
Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir Klage 
gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. Wir verpflichten uns jedoch die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der 
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die zugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderung gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers in soweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten, die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

  

§ 9 Gerichtsstand, Erfüllungsort 

Gerichtsstand ist Sprockhövel. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch am Gericht 
seines Wohnsitzes zu verklagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz unserer Hauptniederlassung. Es gilt ausschließlich 
deutsches Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

  

§ 10 Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Sämtliche Erklärungen, welche die Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses berühren, bedürfen der Schriftform. Eine Änderung des 
Schriftformerfordernisses bedarf seinerseits der Schriftform. 
  

Sprockhövel, März 2003 
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